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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 2. August 2006 die Erlaubnis 
der Privatbank Reithinger GmbH & Co. KG zum Betreiben von Bankgeschäften aufgehoben. Um 
die der Bank anvertrauten Vermögenswerte zu schützen und um eine ungleichmäßige Befriedi-
gung der Gläubiger des Institutes zu vermeiden, hat die BaFin am selben Tag gegenüber der Pri-
vatbank Reithinger ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot ("Moratorium") erlassen. Die BaFin 
möchte nachfolgend einige Fragen beantworten. 

1. Wird die Bank für den Geschäftsverkehr wieder geöffnet? 
  
Eine erneute Öffnung des Geschäftsbetriebes der Bank käme nur in Betracht, wenn die 
Bank erfolgreich Rechtsmittel gegen die Verfügungen der BaFin einlegte. 
   

2. Können in besonderen Fällen Ausnahmen von dem Veräußerungs- und Zahlungs-
verbot gemacht werden? 
  
Ausnahmen vom Veräußerungs- und Zahlungsverbot sind nach § 46a des Gesetzes über 
das Kreditwesen (KWG) nur möglich, wenn sie notwendig sind, um das Institut zu verwal-
ten. Ausnahmen auf besonderen Wunsch von Kunden sind - auch in sozialen Härtefällen - 
nicht zulässig. 
   

3. Was passiert mit den Vermögenswerten der Kunden? 
  
Die Privatbank Reithinger wirkte bis zum 11. September 2002 am Einlagensicherungsfonds 
des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) mit. Ihr Ausscheiden wurde im Bun-
desanzeiger vom 13. September 2002 bekanntgegeben. Seitdem gehört sie lediglich der 
gesetzlich vorgesehenen Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) an. 
Diese sichert die Vermögenswerte der Kunden wie folgt:   
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a. Kundeneinlagen (z.B. Sparbriefe, Termingelder und Kontoguthaben von Privatkun-
den und Personengesellschaften), die auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates 
oder auf Euro lauten, sind pro Kunde bis zu einer Höhe von 90 % der Einlage, 
höchstens jedoch bis zu 20.000 Euro abgesichert. Das heißt, ein Kunde mit Einla-
gen in Höhe von 25.000 Euro würde zum Beispiel mit 20.000 Euro, eine Kunde mit 
Einlagen in Höhe von 15.000 Euro mit 13.500 Euro entschädigt. 
   

b. Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie Genussrechte unterliegen nicht 
der Einlagensicherung. 
   

  Knütgenstraße 4 – 6     D – 53721 Siegburg    www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de     Fon 02241 – 1733-0   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer anderer Staaten 
vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwendung der Informationen durch 
den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet; 
dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach 
bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. 
 
 



 

c. Wertpapiere stehen im Eigentum des Kunden und werden nur von der Bank ver-
wahrt. Wertpapierdepots können daher weiterhin auf andere Institute übertragen 
werden, wenn sie nicht als Sicherheit für Forderungen der Privatbank Reithinger 
GmbH & Co. KG gegen den Kunden dienen. 
   

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 
http://www.bankenverband.de/channel/101832/art/885/index.html. 
   

4. Wie kommen die Anleger an ihr Geld? 
  
Die BaFin muss den Entschädigungsfall feststellen, bevor Kundengelder ausgezahlt wer-
den können. Das muss sie zum Beispiel, wenn ein Institut nicht mehr in der Lage ist, die 
Einlagen zurückzuzahlen oder Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Der 
Entschädigungsfall ist auch festzustellen, wenn ein Moratorium länger als sechs Wochen 
andauert. Sollte die BaFin den Entschädigungsfall feststellen, wird sie das mit einer weite-
ren Pressemitteilung veröffentlichen. Nach Feststellung des Entschädigungsfalls wird die 
Entschädigungseinrichtung von sich aus die Einleger der Privatbank Reithinger anschrei-
ben. Kunden brauchen keine Anträge oder Anfragen zu stellen; damit würden sie das Ver-
fahren nur unnötig in die Länge ziehen. 
   

5. Wie lange wird es dauern, bis die Kunden ihr Geld erhalten? 
  
Bevor die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken das Geld an die Einleger auszah-
len kann, muss sie zunächst die Namen der Einleger feststellen und ermitteln, wie hoch de-
ren Forderungen sind. Eine Prognose, wie lange dieses Verfahren dauert, ist nicht möglich. 
Die Dauer hängt unter anderem von der Zahl der Kunden und der internen Organisation 
der Bank ab. 
   

6. Was muss der Kunde tun, damit sein Wertpapierdepot übertragen wird? 
  
Wertpapiere, die die Bank nur für den Kunden verwaltet, können unabhängig vom Ent-
schädigungsverfahren übertragen werden. Zur Übertragung der Wertpapierdepots muss 
der Kunde der Privatbank Reithinger einen entsprechenden Auftrag erteilen und dabei un-
bedingt seine genaue neue Bankverbindung angeben, auf die er sein Depot übertragen 
lassen möchte. 
   

7. Was passiert, wenn Kunden der Reithinger GmbH & Co. KG Vermögenswerte als Si-
cherheiten übertragen haben? 
  
Diese Sicherheiten können erst frei gegeben werden, wenn der damit besicherte Kredit ab-
gelöst wurde. 
   

8. Bestehen die Verpflichtungen von Kunden (z.B. Tilgungszahlungen auf Darlehen) 
gegenüber der Bank weiter? 
  
Die Verpflichtungen bestehen im vollen Umfang weiter. Besondere Zahlungsaufforderun-
gen an den Kunden sind nicht erforderlich. 
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9. Was passiert mit Kreditzusagen der Privatbank Reithinger GmbH & Co. KG (z.B. Kon-
tokorrentlinien, noch nicht ausgezahlte Baufinanzierungen)? 
  
Solange das Moratorium dauert, können sie nicht erfüllt werden. 
   

10. Kann ich meinen Kredit bei der Reithinger GmbH & Co. KG vorzeitig zurückzahlen? 
  
Ja, jeder Kredit kann vorzeitig zurückgezahlt werden. In diesem Fall kann auch über die der 
Bank überantworteten Sicherheiten wieder verfügt werden. Es ist möglich, dass bei der 
Rückzahlung des Kredites Kündigungsfristen zu beachten sind. In diesem Fall könnte eine 
Vorfälligkeitsentschädigung anfallen. 
   

 

Frankfurt / Bonn, den 
02.08.2006 

 

 
HINWEIS DER KANZLEI GÖDDECKE: 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
 
Auf der Internetseite 
 

www.kapital-rechtinfo.de
 
unter dem Punkte Projekt 
 
Reithinger 
 
oder unter folgendem Link 
 

http://kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/projekte/projekte_r/Privatbank_Reithinger.shtml
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